
 

 

 

 

Aufnahmevoraussetzungen 

 

Eignungsprüfung praktischer Teil : für alle SchülerInnen 

Termin: Freitag, 22.01.2021, 14:00;  Samstag, 23.01.2021, 8:00 

Den genauen Termin erfahren Sie bei der Anmeldung.  

Werken und Bildnerische Erziehung:  Es muss ein Werkstück angefertigt werden, das nach Kreativität, Geschicklichkeit und 

Ideenreichtum beurteilt wird. 

Musik: Rhythmusgefühl, Gehör, musikalische Merkfähigkeit sowie die Gesundheit der Stimme 

werden überprüft. 

Bewegung und Sport: Motorische Fähigkeiten und die allgemeine Beweglichkeit werden beurteilt. 

Soziale Kontakt- und       Dieser Bereich wird im Rahmen einer Gruppenarbeit 

verbale Kommunikationsfähigkeit:      bzw. im Einzelgespräch überprüft. 

Die Eignungsprüfung darf nur an einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik  

abgelegt werden. Sie behält 2 Jahre ihre Gültigkeit. 

AHS: 

Die Aufnahmevoraussetzungen für SchülerInnen aus der AHS sind eine positiv abgeschlossene 

8. Schulstufe (ausgenommen Latein, Französisch und Geometrisch Zeichnen) und eine erfolgreich abgelegte praktische 

Eignungsprüfung. 

NEUE MITTELSCHULEN: 

„Vertiefte Allgemeinbildung“, „Standard AHS“ bzw. „Standard“ mit Note „Sehr gut“ oder „Gut“ 

 in Deutsch, Mathematik, Englisch:  

Die Aufnahmevoraussetzungen für SchülerInnen aus der NMS mit „Vertiefter Allgemeinbildung“ bzw. „Standard AHS“ in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sind eine positiv abgeschlossene 8. Schulstufe und eine erfolgreich 

abgelegte praktische Eignungsprüfung. 

SchülerInnen mit der Beurteilungsstufe „Standard“ und der Note „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch, Mathematik und 

Englisch erfüllen ebenfalls mit einer erfolgreich abgelegten praktischen Eignungsprüfung die Aufnahmevoraussetzungen. 

Grundlegende Allgemeinbildung in Deutsch, Mathematik, Englisch bzw. „Standard“ mit Note „Befriedigend“ oder 

„Genügend“ in Deutsch, Mathematik, Englisch:  

SchülerInnen aus der NMS mit „Grundlegender Allgemeinbildung“ in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im 

Jahreszeugnis der 8. Schulstufe müssen zusätzlich zur erfolgreich abgelegten praktischen Eignungsprüfung eine 

schriftliche/mündliche Eignungsprüfung ablegen.  

SchülerInnen mit der Beurteilungsstufe „Standard“ und der Note „Befriedigend“ oder „Genügend“ in Deutsch, Mathematik 

und Englisch im Jahreszeugnis der 8. Schulstufe müssen zusätzlich zur erfolgreich abgelegten praktischen Eignungsprüfung 

eine schriftliche/mündliche Eignungsprüfung ablegen.  

Eignungsprüfung schriftlich/mündlich: Dienstag, 29.06 2021 

 

 

 



 

 

 

 

Prüfungsstoff für die Eignungsprüfung schriftlich/mündlich: 

Deutsch:       schriftlich: Text nach den Lehrzielen der 8. Schulstufe, Bericht, Inhaltsangabe, Brief, Interview 

                   mündlich: Gespräch von einem Text ausgehend 

Mathematik: Inhalte aus dem Lehrplan der 5.- 8. Schulstufe, insbesondere  

Rechnen mit Brüchen, Termen und Potenzen, Binomische Formeln,  

Umformen von Formeln und Lösen von Gleichungen, Textaufgaben, 

Berechnungen an Dreiecken, Vierecken, Kreisen und Kreisteilen sowie Körpern auch unter Anwendung  

des Pythagoräischen Lehrsatzes 

Englisch:      Stoff der Unterstufe, Text und Verständnisfragen, Gespräch nach Bildimpuls, Hörverständnisübung, 

                 Grammatik 

 

 



 

 

 


